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Ratgeber UNTERSTÜTZUNG

Wenn es nicht mehr
alleine geht
Wer im Alltag dauernd auf Hilfe angewiesen ist, hat Anrecht
auf Hilflosenentschädigung. Die Höhe der Leistung hängt vom
Grad der Hilflosigkeit ab.

Die
Betreuung meines

Vaters - er istkörperlich

aufHilfe angewiesen

undhat eine
leichte Demenz - wird

auch mithilfe derSpitex immer
aufwendiger. Nun rietmir mein
Arzt, eine Hilflosenentschädigung
einzufordern. MeineFragen: Was
braucht es, damit eine solche ausbezahlt

wird? Wem kommt sie zugute?
Wenn Ihr Vater bei mehreren alltäglichen

Lebensverrichtungen wie Aufstehen

und Hinlegen, Essen, Körperpflege,

Toilette, Ankleiden und Ausziehen
etc. dauernde Unterstützung braucht,
hat er Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung

der AHV. Dazu muss er
das Anmeldeformular (erhältlich bei
der AHV-Zweigstelle seines Wohnorts
oder im Internet abrufbar unter
www.ahv-iv.ch) ausfüllen, durch den

Arzt ergänzen lassen und danach an
die IV-Stelle des Wohnsitzkantons
einreichen. Die Hilflosigkeit muss
ununterbrochen mindestens ein Jahr
gedauert haben, bevor Hilflosenentschädigung

ausbezahlt wird.
Mit der Hilflosenentschädigung,

die direkt an die hilfsbedürftige Person

überwiesen wird, soll sich diese

die Unterstützung von Dritten - von
Familienmitgliedern oder professionellen

Helfenden - einkaufen können.
Dabei unterscheidet man zwischen

leichter, mittlerer und schwerer
Hilflosigkeit. Der Grad der Hilflosigkeit

wird nach der Anzahl der Hilfeleistungen

bemessen, die für die alltäglichen
Lebensverrichtungen nötig sind.

Unabhängig von Einkommen und
Vermögen wird eine Entschädigung
von CHF 235.- für leichte, CHF 588.-
für mittlere und CHF 940.- für
schwere Hilfslosigkeit ausbezahlt.

Wer ausschliesslich ständige
Überwachung benötigt - zum Beispiel
bei einer Demenzerkrankung -, hat in
der Regel Anspruch aufeine leichte

Hilflosenentschädigung. Diese kann
sich erhöhen, wenn jemand neben
einer ständigen Überwachung zusätzlich

in seinen lebenspraktischen
Verrichtungen eingeschränkt ist.

Personen, die Ergänzungsleistungen

(EL) beziehen, müssen keine
finanziellen Einbussen befürchten.
Die Hilflosenentschädigung gilt nicht
als anrechenbare Einnahme und
fliesst somit nicht in die Berechnung
der EL. Je nach kantonalen Richtlinien

können EL-Bezügerinnen und
-Bezüger zusätzlich Unterstützung
über die sogenannten «Krankheitsund

Behinderungskosten» beantragen.

Die Hilflosenentschädigung muss
auch nicht als Einkommen versteuert

werden, da es sich um einen Auslagenersatz

handelt. Bei den Steuern dürfen
jedoch nur Pflegekosten abgezogen

werden, die durch die Hilflosenentschädigung

nicht abgedeckt sind.
Wenn Ihr Vater mindestens eine

mittlere Hilflosenentschädigung
erhält, können Sie als pflegende
Angehörige unter den Voraussetzungen,
dass die Betreuung an mindestens 180

Tagen pro Jahr erfolgt und Sie weniger
als eine Stunde oder dreissig Kilometer

entfernt wohnen, zusätzlich

Betreuungsgutschriften beantragen.
Dabei wird zwar keine finanzielle
Unterstützung ausbezahlt, aber Ihr
rentenbildendes Einkommen wird von
der Ausgleichskasse vorübergehend
um einen Zuschlag erhöht. Das führt
dazu, dass Ihre reale AHV-Rente
höher ausfällt als ohne
Betreuungsgutschriften, sofern Sie nicht ohnehin
bereits so viel verdienen, dass Sie eine
Maximalrente erhalten. Auch wenn
die Auswirkung der Betreuungsgutschriften

erst bei der Rentenberechnung

berücksichtigt wird, muss der

Anspruch daraufjährlich bei der

Ausgleichskasse geltend gemacht
werden. ^
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